2. OKTOBER 2025 - Königlicher Erlass über die Bewertung der Personalmitglieder der Dienste, die den Gerichtsbehörden beistehen


(Belgisches Staatsblatt vom 2. Dezember 2025)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST JUSTIZ


2. OKTOBER 2025 - Königlicher Erlass über die Bewertung der Personalmitglieder der Dienste, die den Gerichtsbehörden beistehen


			PHILIPPE, König der Belgier,

		Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


	Aufgrund des Gerichtsgesetzbuches, des Artikels 287bis §§ 1 Absatz 2 und 11, wieder aufgenommen durch das Gesetz vom 7. Mai 2024, und der Artikel 287ter § 5 und 287quater § 5, eingefügt durch das Gesetz vom 17. Februar 1997 und ersetzt durch das Gesetz vom 7. Mai 2024;

	Aufgrund des Artikels 81 des Gesetzes vom 7. Mai 2024 zur Festlegung verschiedener Bestimmungen in Bezug auf das Statut des Gerichtspersonals;

	Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 27. Mai 2014 über die Bewertung der Personalmitglieder des gerichtlichen Standes;

	Aufgrund der Stellungnahme des Finanzinspektors vom 12. Mai 2025;

	Aufgrund des Einverständnisses der Ministerin des Öffentlichen Dienstes vom 13. Juni 2025;

	Aufgrund des Einverständnisses des Ministers des Haushalts vom 8. Juli 2025;

	Aufgrund des Protokolls Nr. 561 vom 1. Juli 2025 mit den Schlussfolgerungen aus den innerhalb des Sektorenausschusses III - Justiz geführten Verhandlungen;

	Aufgrund des Protokolls Nr. 97 vom 1. Juli 2025 mit den Schlussfolgerungen aus den innerhalb des Verhandlungsausschusses für Greffiers, Referenten am Kassationshof, Referenten, Juristen bei der Staatsanwaltschaft und Kriminologen geführten Verhandlungen;

	Aufgrund des Gutachtens Nr. 77.995/1/V des Staatsrates vom 18. August 2025, abgegeben in Anwendung von Artikel 84 § 1 Absatz 1 Nr. 2 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat;

	Auf Vorschlag der Ministerin der Justiz




		Haben Wir beschlossen und erlassen Wir:


TITEL 1 - Anwendungsbereich


	Artikel 1 - Vorliegender Erlass findet Anwendung auf die Personalmitglieder der Dienste, die den Gerichtsbehörden beistehen.

	Vorliegender Erlass findet keine Anwendung auf die Inhaber der in Artikel 160 § 8 Absatz 4 des Gerichtsgesetzbuches erwähnten Mandate als Chefgreffier und Chefsekretär, sofern es sich um ihre eigene Bewertung handelt.


	Art. 2 - § 1 - Für die Anwendung des vorliegenden Erlasses gelten folgende Begriffsbestimmungen:

	1. Magistrat-Korpschef: die in Artikel 58bis Absatz 1 Nr. 2 des Gerichtsgesetzbuches erwähnten Magistrate,

	2. hierarchischer Vorgesetzter: der Magistrat oder das endgültig ernannte Personalmitglied, die in Artikel 287 § 1 Absatz 3 des Gerichtsgesetzbuches erwähnt sind,

	3. funktioneller Vorgesetzter: der Magistrat, das endgültig ernannte Personalmitglied oder das Vertragspersonalmitglied, die in Artikel 287 § 1 Absatz 3 des Gerichtsgesetzbuches erwähnt sind,

	4. Personalmitglied: die in Teil 2 Buch 1 Titel 3 des Gerichtsgesetzbuches erwähnten Vertragspersonalmitglieder oder ernannten Personalmitglieder des gerichtlichen Standes und die in Artikel 260 desselben Gesetzbuches erwähnten Berater und Attachés beim Dienst für Dokumentation und Übereinstimmung der Texte beim Kassationshof sowie die in Artikel 259octies § 7 desselben Gesetzbuches erwähnten Magistratsanwärter,

	5. Personalmitglied auf Probe: Personalmitglied, das eine Probezeit absolviert und nicht endgültig ernannt ist,

	6. Bewertung: beschreibende Beurteilung der Arbeitsweise, der Kompetenzen und der Fertigkeiten des Personalmitglieds,

	7. Bewertungszyklus: Prozess, der den Rhythmus der Bewertung bestimmt, von der Funktionsbeschreibung und/oder der Festlegung der Ziele bis hin zu ihrer abschließenden Beurteilung,

	8. Unterstützungsparcours: maßgeschneiderte Begleitung, die zwischen dem Bewerter und dem Personalmitglied mit Unterstützung des für Justiz zuständigen Ministers oder seines Beauftragten vereinbart wird,

	9. geleisteter Tag: Tag, halber Tag oder gegebenenfalls jede begonnene Leistung, wobei das Personalmitglied tatsächlich gemäß dem Arbeitsstundenplan arbeitet, den es mit dem hierarchischen Vorgesetzten oder funktionellen Vorgesetzten, dem es untersteht, vereinbart hat,

	10. Werktag: alle Wochentage mit Ausnahme der Samstage, Sonntage und Feiertage,

	11. Probezeit: Bewertungszyklus eines Personalmitglieds auf Probe,

	12. Funktionsbeschreibung: Beschreibung des Funktionsziels, der damit verbundenen Ergebnisse, der Funktionsanforderungen und des Funktionsrahmens, in dem ein Personalmitglied arbeitet.

	§ 2 - Die dem Magistrat-Korpschef durch vorliegenden Erlass anvertrauten Aufgaben werden in Bezug auf die Personalmitglieder, die auf der Grundlage des Gerichtsgesetzbuches bei einem föderalen öffentlichen Dienst beschäftigt sind, von dem Mandatsinhaber wahrgenommen, der für den Dienst zuständig ist, bei dem die Personalmitglieder beschäftigt sind.


TITEL 2 - Bewertung des Personalmitglieds, das kein Personalmitglied auf Probe ist


KAPITEL 1 - Bewertungszyklus, Gespräche, Berichte und Verfahren


	Art. 3 - Der Bewertungszyklus beginnt am 1. Januar.

	Der Bewertungszyklus beginnt jedoch:

	1. bei Ernennung des Personalmitglieds nach Ende der Probezeit, bei Beförderung des Personalmitglieds in die höhere Stufe oder Klasse oder bei Ernennung durch Versetzung oder durch die in Artikel 330quater § 2 des Gerichtsgesetzbuches vorgesehene Mobilität oder bei Dienstgradwechsel,

	2. am ersten Tag der Ausführung des Vertrags für ein Personalmitglied mit Arbeitsvertrag,

	3. am ersten Tag des Funktionswechsels,

	4. bei Feststellung des Abschlusses eines Unterstützungsparcours,

	5. bei Erteilung der Note "ungenügend".

	In Abweichung von Artikel 287bis § 1 des Gerichtsgesetzbuches und unbeschadet des Artikels 287 § 2 des Gerichtsgesetzbuches und des Artikels 5 § 1 kann der Magistrat-Korpschef beschließen, die Bewertungszyklen der Personalmitglieder des Dienstes, deren Bewertungszyklus auf der Grundlage von Artikel 287bis § 3 des Gerichtsgesetzbuches erneut aktiviert wird, am selben Datum zu beginnen.


	Art. 4 - Wenn zwischen dem Bewerter und dem Personalmitglied kein Konsens über die in Artikel 287bis § 2 Absatz 3 des Gerichtsgesetzbuches erwähnte Funktionsbeschreibung erzielt werden kann, bestimmt der für Justiz zuständige Minister oder sein Beauftragter ein Personalmitglied der Stufe A als Vermittler. Der Vermittler kann an der Vermittlung nur teilnehmen, wenn er in keiner Weise an der Erteilung der Note "ungenügend" beteiligt ist.


	Art. 5 - § 1 - Der Bewerter und das Personalmitglied einigen sich auf der Grundlage der Funktionsbeschreibung und gegebenenfalls der angepassten Funktionsbeschreibung auf Leistungsziele und auf Ziele in Bezug auf die persönliche Entwicklung.

	Kann kein Konsens erzielt werden, bestimmt der für Justiz zuständige Minister oder sein Beauftragter ein Personalmitglied der Stufe A als Vermittler. Der Vermittler kann an der Vermittlung nur teilnehmen, wenn er in keiner Weise an der Erteilung der Note "ungenügend" beteiligt ist.

	Gegebenenfalls sind Leistungsziele mit der Ausübung gewerkschaftlicher Vorrechte vereinbar wie bestimmt im Gesetz vom 19. Dezember 1974 zur Regelung der Beziehungen zwischen den öffentlichen Behörden und den Gewerkschaften der Bediensteten, die von diesen Behörden abhängen, im Königlichen Erlass vom 28. September 1984 zur Ausführung des Gesetzes vom 19. Dezember 1974 zur Regelung der Beziehungen zwischen den öffentlichen Behörden und den Gewerkschaften der Bediensteten, die von diesen Behörden abhängen, im Gesetz vom 25. April 2007 zur Regelung der Beziehungen zwischen den öffentlichen Behörden und den Gewerkschaftsorganisationen der Greffiers des Gerichtlichen Standes, der Referenten am Kassationshof, der Referenten, der Juristen bei der Staatsanwaltschaft und der Kriminologen an den Gerichtshöfen und Gerichten und im Königlichen Erlass vom 8. März 2009 zur Ausführung des Gesetzes vom 25. April 2007 zur Regelung der Beziehungen zwischen den öffentlichen Behörden und den Gewerkschaftsorganisationen der Greffiers des Gerichtlichen Standes, der Referenten am Kassationshof und der Referenten und Juristen bei der Staatsanwaltschaft an den Gerichtshöfen und Gerichten.

	§ 2 - In Abweichung von Artikel 287bis § 1 des Gerichtsgesetzbuches und unbeschadet des Artikels 6 endet der Bewertungszyklus, wenn er in Anwendung von Artikel 287bis § 3 des Gerichtsgesetzbuches innerhalb von sechs Monaten vor dem in Anwendung von Artikel 3 Absatz 3 festgelegten Beginndatum der Bewertungszyklen beendet werden muss, am Tag vor diesem Beginn. Gegebenenfalls findet § 1 Anwendung.

	§ 3 - In Abweichung von Artikel 287bis § 1 des Gerichtsgesetzbuches und unbeschadet des Artikels 6 endet der Bewertungszyklus, wenn sein Ende in Anwendung von Artikel 287bis § 3 des Gerichtsgesetzbuches innerhalb von sechs Monaten nach dem in Anwendung von Artikel 3 Absatz 3 festgelegten Beginndatum der Bewertungszyklen vorgesehen ist, am Tag vor diesem Beginn. Gegebenenfalls findet § 1 Anwendung.


	Art. 6 - Das Bewertungszyklusgespräch findet im letzten Monat des Bewertungszyklus oder im Monat nach Ende dieses Bewertungszyklus statt.

	Ist das Personalmitglied zum Zeitpunkt des Gesprächs abwesend, so findet dieses Gespräch spätestens innerhalb des Monats nach Wiederaufnahme der Arbeit statt.



	Art. 7 - § 1 - Während des Bewertungszyklus wird nach Aufforderung des Bewerters ein Mitarbeitergespräch geführt:

	1. bei Änderung der Arbeitsregelung, um die Leistungs- und Entwicklungsziele anzupassen,

	2. bei Wiederaufnahme der Arbeit eines Personalmitglieds, das ohne Unterbrechung mehr als siebzig Tage abwesend war, es sei denn, zu diesem Zeitpunkt muss ein Bewertungszyklusgespräch gemäß Artikel 6 stattfinden.

	§ 2 - Leistungs- und Entwicklungsziele können während des Mitarbeitergesprächs in gegenseitigem Einvernehmen angepasst werden.

	Kann kein Konsens erzielt werden, bestimmt der für Justiz zuständige Minister oder sein Beauftragter ein Personalmitglied der Stufe A als Vermittler. Der Vermittler kann an der Vermittlung nur teilnehmen, wenn er in keiner Weise an der Erteilung der Note "ungenügend" beteiligt ist.

	Wenn die Vermittlung scheitert, fasst der Magistrat-Korpschef einen mit Gründen versehenen Beschluss.


	Art. 8 - Ein auf Initiative des Bewerters organisiertes Mitarbeitergespräch kann frühestens zwanzig geleistete Tage nach Notifizierung des Berichts über das vorangegangene Mitarbeitergespräch stattfinden.


	Art. 9 - Unbeschadet des Artikels 8 entscheidet der hierarchische Vorgesetzte frühestens während des zweiten Mitarbeitergesprächs eines Bewertungszyklus über einen Unterstützungsparcours für das Personalmitglied.

	Die in Artikel 287bis § 5 Absatz 3 Nr. 2 des Gerichtsgesetzbuches erwähnte Note "ungenügend" wird bei einem Gespräch während des Bewertungszyklus und nach einem Unterstützungsparcours erteilt.


	Art. 10 - Der hierarchische Vorgesetzte setzt den für Justiz zuständigen Minister von seinem Beschluss zur Unterstützung des Personalmitglieds in Kenntnis.

	Der für Justiz zuständige Minister oder sein Beauftragter ist für die Umsetzung des Unterstützungsparcours des Personalmitglieds gemäß den in Artikel 287bis § 6 des Gerichtsgesetzbuches und in Kapitel 2 bestimmten Modalitäten verantwortlich. Er nimmt während des gesamten Unterstützungsparcours eine beratende Rolle gegenüber dem hierarchischen Vorgesetzten und dem Personalmitglied wahr.


	Art. 11 - Nach Ablauf der in Artikel 287bis § 2 des Gerichtsgesetzbuches und in Artikel 8 erwähnten Gespräche erstellt der Bewerter einen Bericht.

	Unbeschadet des Artikels 25 kann das Personalmitglied dem Bewerter zu jedem Bericht seine schriftlichen Beobachtungen und Bemerkungen übermitteln, deren Empfang der Bewerter bestätigt.


	Art. 12 - § 1 - Der Bewerter notifiziert dem Personalmitglied binnen zwanzig Werktagen ab dem Bewertungszyklusgespräch den Bewertungszyklusbericht.

	Vorbehaltlich einer Abweichungsbestimmung wird der in Absatz 1 erwähnte Bericht am Ende des Bewertungszyklus wirksam.

	§ 2 - Der hierarchische Vorgesetzte notifiziert dem Personalmitglied den Bericht über das auf Initiative des Bewerters organisierte Mitarbeitergespräch gemäß den in § 1 Absatz 1 bestimmten Modalitäten.


	Art. 13 - Der hierarchische Vorgesetzte führt gegebenenfalls nach Konsultierung des funktionellen Vorgesetzten das Gespräch, das mit einem Unterstützungsbeschluss oder mit der Erteilung der Note "ungenügend" abgeschlossen wird.


	Art. 14 - Für die Anwendung von Artikel 6 überprüft der Magistrat-Korpschef, ob jedes Personalmitglied sein Bewertungszyklusgespräch führt.

	Wenn der Magistrat-Korpschef selbst der Bewerter ist, obliegt es dem Kollegium der Staatsanwaltschaft, dem Kollegium der Gerichtshöfe und Gerichte, dem Direktionsausschuss des Kassationshofes oder einem von ihnen bestimmten Vertreter, die in Absatz 1 erwähnten Überprüfungen vorzunehmen.

	Wird innerhalb einer Frist von drei Monaten nach Ablauf des in Artikel 6 Absatz 1 erwähnten Bewertungszyklus und unbeschadet des Artikels 6 Absatz 2 kein Bewertungszyklusgespräch geführt, setzt der Bewertungszyklus am ersten Tag nach Ende des vorangegangenen Bewertungszyklus ein.


	Art. 15 - In Abweichung von Artikel 287bis § 1 des Gerichtsgesetzbuches wird das Ende des Bewertungszyklus durch den vom hierarchischen Vorgesetzten während des Bewertungszyklusgesprächs oder gegebenenfalls während des Mitarbeitergesprächs beschlossenen Unterstützungsparcours aufgeschoben, wenn der Bewertungszyklus während des Unterstützungsparcours endet.

	Unbeschadet des Absatzes 1 setzt das Gespräch, durch das der Abschluss des Unterstützungsparcours oder die Erteilung der Note "ungenügend" festgehalten wird, dem Bewertungszyklus ein Ende.

	In Abweichung von Artikel 12 § 1 Absatz 2 wird der in Absatz 2 erwähnte Gesprächsbericht am ersten Tag des folgenden Monats wirksam.



KAPITEL 2 - Unterstützungsparcours


	Art. 16 - Unbeschadet des Artikels 287bis § 6 Absatz 4 des Gerichtsgesetzbuches:

	1. kann die vereinbarte Dauer des Unterstützungsparcours nur einmal angepasst werden,

	2. kann der Unterstützungsparcours in gegenseitigem Einvernehmen jederzeit beendet werden.


	Art. 17 - Unbeschadet des Artikels 287bis § 4 des Gerichtsgesetzbuches und des Artikels 9 begleitet der für Justiz zuständige Minister oder sein Beauftragter den Unterstützungsparcours und erstattet er dem hierarchischen Vorgesetzten regelmäßig Bericht.

	Der für Justiz zuständige Minister oder sein Beauftragter ist insbesondere dafür zuständig:

	1. die Bedingungen der Unterstützungsvereinbarung vorzuschlagen,

	2. die Durchführung und den Verlauf des Unterstützungsparcours zu kontrollieren,

	3. die Rollen und Verantwortlichkeiten der Beteiligten im Rahmen des Unterstützungsparcours des Personalmitglieds zu bestimmen,

	4. über den Verlauf des Unterstützungsparcours Bericht zu erstatten, indem Schlussfolgerungen und gegebenenfalls Empfehlungen formuliert werden.


	Art. 18 - Die Unterstützungsvereinbarung betrifft folgende Aspekte:

	1. Ziele im Zusammenhang mit der Arbeitsweise, die dem Antrag auf Unterstützungsparcours zugrunde liegt,

	2. vorgesehene Begleitmaßnahmen,

	3. Dauer des Unterstützungszeitraums,

	4. Liste der erwarteten konkreten und messbaren Ergebnisse und gegebenenfalls die entsprechende Planung,

	5. Hilfsmittel und Unterstützungsformen, die vorgesehen werden müssen, und angepasste Mittel zur Entwicklung von Kompetenzen im Rahmen des Unterstützungsparcours.


	Art. 19 - § 1 - Während eines zu Beginn des Unterstützungsparcours organisierten Mitarbeitergesprächs einigen sich der hierarchische Vorgesetzte, das Personalmitglied und der für Justiz zuständige Minister oder sein Beauftragter auf den Unterstützungsparcours und dessen Modalitäten.

	In Abweichung von Absatz 1 kann das Personalmitglied den Unterstützungsparcours verweigern.

	Die Verweigerung des Unterstützungsparcours verhindert nicht, dass nach sechs Monaten unbeschadet der in Artikel 287bis § 6 Absatz 4 des Gerichtsgesetzbuches erwähnten Mindestanzahl von sechzig geleisteten Tagen die Note "ungenügend" erteilt werden kann.

	In Abweichung von Artikel 5 § 1 konzentriert sich die Bewertung des Personalmitglieds im Unterstützungsparcours auf die Leistungs- und Entwicklungsziele, die in der in Artikel 18 erwähnten Unterstützungsvereinbarung festgelegt sind.

	§ 2 - In regelmäßigen Abständen, die von den Parteien des Unterstützungsparcours vereinbart werden, beschließt der hierarchische Vorgesetzte während eines Mitarbeitergesprächs insbesondere auf der Grundlage der Berichterstattung durch den für Justiz zuständigen Minister oder seinen Beauftragten den weiteren Verlauf des Unterstützungsparcours.

	§ 3 - Am Ende des vereinbarten Unterstützungsparcours und unbeschadet des Artikels 287bis § 6 Absatz 4 des Gerichtsgesetzbuches und des Artikels 16 schließt der hierarchische Vorgesetzte den Unterstützungsparcours bei einem Gespräch ab und beschließt er insbesondere auf der Grundlage der Berichterstattung, die durch den für Justiz zuständigen Minister oder seinen Beauftragten übermittelt worden ist, ob:

	1. das Personalmitglied einen neuen Bewertungszyklus beginnt,

	2. das Personalmitglied Anspruch auf eine Verlängerung des Unterstützungsparcours hat,

	3. dem Personalmitglied die Note "ungenügend" erteilt wird.

	Für Absatz 1 Nr. 1 und 3 wird das Mitarbeitergespräch einem Bewertungszyklusgespräch gleichgesetzt.


	Art. 20 - Der für Justiz zuständige Minister oder sein Beauftragter erstattet dem hierarchischen Vorgesetzten und dem Bewerteten Bericht über die Fortschritte des Unterstützungsparcours, formuliert während eines Unterstützungszeitraums von sechs Monaten mindestens einmal Schlussfolgerungen und eventuell Empfehlungen.

	Am Ende des gemäß Artikel 18 vereinbarten Unterstützungszeitraums und unbeschadet des Artikels 287bis § 6 Absatz 4 des Gerichtsgesetzbuches und des Artikels 16 erstattet der für Justiz zuständige Minister oder sein Beauftragter dem Bewerter und dem Bewerteten Bericht über die Schlussfolgerungen und eventuell über die Empfehlungen in Bezug auf die Entwicklung des Personalmitglieds und die Ausführung der Unterstützungsvereinbarung. Bei dieser Gelegenheit kann er dem hierarchischen Vorgesetzten vorschlagen:

	1. einen neuen Bewertungszyklus für das Personalmitglied zu beginnen,

	2. den Unterstützungsparcours für das Personalmitglied zu verlängern,

	3. die Note "ungenügend" zu erteilen.


KAPITEL 3 - Widerspruch gegen eine Note "ungenügend" und 
den Bewertungsbericht bei der Bewertungskommission


	Art. 21 - Die Bewertungskommission ist beschlussfähig, wenn mindestens sechs ihrer Mitglieder anwesend sind, wobei drei Mitglieder einschließlich des Präsidenten von dem für Justiz zuständigen Minister und drei Mitglieder von den repräsentativen Gewerkschaftsorganisationen bestimmt werden.

	Wenn mehr als sechs Mitglieder anwesend sind und zum Zeitpunkt der Abstimmung die Anzahl der von dem für Justiz zuständigen Minister bestimmten Mitglieder nicht der Anzahl der von den repräsentativen Gewerkschaftsorganisationen bestimmten Mitglieder entspricht, so wird die Parität durch Auslosung wiederhergestellt. Der Präsident nimmt nicht an der Auslosung teil.


	Art. 22 - Ein Mitglied der Bewertungskommission darf nur tagen, wenn es in keiner Weise an der Erteilung der Note oder am Verlauf der Probezeit beteiligt gewesen ist.

	Das Personalmitglied und der Bewerter werden von Amts wegen vorgeladen, um angehört zu werden.

	Die Bewertungskommission kann den Magistrat-Korpschef oder jede andere an der betreffenden Bewertung beteiligte Person anhören.

	Die Stimmabgabe ist geheim. Bei Stimmengleichheit bestimmt der Präsident die Ausrichtung der Stellungnahme oder, im Fall einer Probezeit, des Beschlusses oder des Vorschlags.


	Art. 23 - § 1 - Das Personalmitglied erscheint vor der Bewertungskommission. Es kann sich von einer Person seiner Wahl beistehen lassen. Es darf sich nicht vertreten lassen.

	Der Verteidiger darf in keiner Weise der Bewertungskommission angehören.

	Das Erscheinen des Personalmitglieds auf seinen Antrag hin ist nicht unvereinbar mit der Nutzung neuer Kommunikationstechnologien. Das Einverständnis des Personalmitglieds ist erforderlich.

	§ 2 - Die Bewertungskommission berät ohne Anhörung des Personalmitglieds auf der alleinigen Grundlage der Bewertungsakte, wenn das Personalmitglied weder der ersten noch der zweiten Vorladung Folge geleistet hat.

	§ 3 - Die Abwesenheit des Bewerters hindert die Bewertungskommission nicht daran, zu beraten.


	Art. 24 - Der in Artikel 287bis § 8 Absatz 1 des Gerichtsgesetzbuches erwähnte Widerspruch wird beim Magistrat-Korpschef eingelegt, der den Empfang sofort bestätigt und den Widerspruch unverzüglich der Bewertungskommission übermittelt. Der Magistrat-Korpschef übermittelt ihr ebenfalls eine Abschrift des Teils der individuellen Bewertungsakte über den Bewertungszyklus, auf den sich der Widerspruch bezieht.

	Die Bewertungskommission kann im Hinblick auf den Widerspruch Einsichtnahme in alle Schriftstücke der individuellen Bewertungsakte beantragen.


	Art. 25 - Binnen zwanzig Werktagen nach Empfang der in Artikel 287bis § 8 Absatz 2 des Gerichtsgesetzbuches erwähnten Stellungnahme übermittelt der für Justiz zuständige Minister oder sein Beauftragter dem Personalmitglied seinen Beschluss.

	Gegebenenfalls beginnt der in Kapitel 2 vorgesehene Unterstützungsparcours frühestens am Tag nach dem Tag, an dem der für Justiz zuständige Minister oder sein Beauftragter dem Personalmitglied die Stellungnahme der Bewertungskommission zusammen mit dem eventuell von ihm gefassten Beschluss übermittelt hat.

	Wenn die Bewertungskommission vorgeschlagen hat, die Note "ungenügend" beizubehalten, setzt der für Justiz zuständige Minister oder sein Beauftragter das Personalmitglied davon in Kenntnis und übermittelt ihm die Stellungnahme.


TITEL 3 - Sonderbestimmungen für Personalmitglieder auf Probe


	Art. 26 - In jedem Dienst wird die Probezeit vom Bewerter geleitet.

	Das Einverständnis des Magistrat-Korpschefs ist erforderlich, wenn dies in den Bestimmungen des vorliegenden Titels ausdrücklich angegeben ist.


	Art. 27 - Das Gespräch zur Planung der Probezeit findet innerhalb eines Monats nach Beginn der Probezeit statt. Der Bewerter legt während des Gesprächs zur Planung der Probezeit die Leistungsziele und mindestens zwei persönliche Entwicklungsziele fest, um:

	1. die optimale Eingliederung des Personalmitglieds auf Probe innerhalb seines Dienstes und im Allgemeinen innerhalb des gerichtlichen Standes zu ermöglichen,

	2. festzustellen, ob das Personalmitglied auf Probe über die für die Ausübung der Funktion erforderlichen Fertigkeiten und Fähigkeiten verfügt, die im Zusammenhang mit der von ihm bekleideten Stelle stehen.

	Im Planungsgespräch des Personalmitglieds auf Probe wird bestimmt, in welchem Maß jedes in Absatz 1 erwähnte Ziel erreicht werden muss, um die Beurteilung der Entwicklung des Personalmitglieds auf Probe während jedes in Artikel 28 erwähnten verpflichtenden Mitarbeitergesprächs zu ermöglichen.


	Art. 28 - § 1 - Die Mitarbeitergespräche haben zum Ziel, eine Bilanz der Arbeitsweise des Personalmitglieds auf Probe, der erzielten Ergebnisse, der möglichen Schwierigkeiten und der zu ihrer Behebung einzusetzenden Mittel zu ziehen. Auf Antrag des Personalmitglieds auf Probe nimmt der Magistrat-Korpschef oder sein Beauftragter an den Gesprächen teil.

	Um die Entwicklung des Personalmitglieds auf Probe während der Probezeit beurteilen zu können, werden die beim Planungsgespräch festgelegten oder bei einem vorangegangenen Mitarbeitergespräch angepassten Ziele bei jedem verpflichtenden Mitarbeitergespräch ergänzt, angepasst oder verdeutlicht.

	Jedes verpflichtende Mitarbeitergespräch wird mit einem Bericht abgeschlossen.

	§ 2 - Der Bewerter übermittelt dem Personalmitglied auf Probe den Bericht über das verpflichtende Mitarbeitergespräch binnen zwanzig Werktagen nach dem Gespräch. Eine Kopie dieses Berichts wird unverzüglich dem Magistrat-Korpschef übermittelt.

	§ 3 - Die bei den in Artikel 287ter § 2 des Gerichtsgesetzbuches erwähnten verpflichtenden Mitarbeitergesprächen in der Probezeit für die Arbeitsweise erteilte Note "ungenügend" hat keine Auswirkungen auf die Laufbahn des Personalmitglieds.


	Art. 29 - § 1 - Das Gespräch zur Bewertung der Probezeit findet im letzten Monat der Probezeit, die eventuell verlängert wird, statt.

	Ist das Personalmitglied auf Probe zum Zeitpunkt des Gesprächs abwesend, so findet dieses Gespräch spätestens innerhalb des Monats nach Wiederaufnahme der Arbeit statt.

	§ 2 - Das Gespräch am Ende der Probezeit wird mit einem Bericht abgeschlossen.


	Art. 30 - Der Magistrat-Korpschef oder sein Beauftragter führt selbst die Bewertung des Personalmitglieds auf Probe bei Untätigkeit des Bewerters durch.


	Art. 31 - Während des Zeitraums der Verlängerung der Probezeit gemäß Artikel 287ter § 3 Absatz 2 Nr. 2 des Gerichtsgesetzbuches entscheidet der Bewerter in Absprache mit dem Magistrat-Korpschef, ob für das Personalmitglied auf Probe erforderlichenfalls entweder die Ausbildung fortgesetzt oder eine andere Verbesserungsmaßnahme ergriffen werden muss.


	Art. 32 - Wenn die Probezeit als günstig für die Ernennung gilt, beginnt der in Artikel 3 erwähnte Bewertungszyklus am ersten Tag nach der endgültigen Ernennung.


TITEL 4 - Aufhebungsbestimmung


	Art. 33 - Der Königliche Erlass vom 27. Mai 2014 über die Bewertung der Personalmitglieder des gerichtlichen Standes wird aufgehoben.


TITEL 5 - Inkrafttreten


	Art. 34 - Vorliegender Erlass tritt am 1. Januar 2026 in Kraft.


	Art. 35 - Die Artikel 4, 6 bis 11, 12 Buchstabe a) und b), 13 bis 18, 22 bis 29, 50, 67 bis 73, 74 Nr. 4, 75 bis 77 und 79 des Gesetzes vom 7. Mai 2024 zur Festlegung verschiedener Bestimmungen in Bezug auf das Statut des Gerichtspersonals treten am 31. Dezember 2025 in Kraft.


TITEL 6 - Schlussbestimmung


	Art. 36 - Der für Justiz zuständige Minister ist mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.


	Gegeben zu Brüssel, den 2. Oktober 2025


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Die Ministerin der Justiz
A. VERLINDEN
